
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/1/30 4Ob512/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1962

Norm

ABGB §863 EI

ABGB §891

ABGB §893

HGB §346 F

Rechtssatz

Auch unter Kau5euten ergibt sich aus der zwischen dem Gläubiger und einem Solidarschuldner getro7enen

Vereinbarung der Vorausklage der anderen Schuldner noch nicht notwendig die P5icht dieses Solidar-Schuldners zum

Ersatz der gegen die anderen aufgewendeten Prozeß- und Exekutionskosten.

Entscheidungstexte

4 Ob 512/61

Entscheidungstext OGH 30.01.1962 4 Ob 512/61
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